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 Pet 4-19-11-8121-035853 

68649 Groß-Rohrheim 

Arbeitsvermittlung 

 

Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 28.01.2021 abschließend beraten und 

beschlossen: 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen, 

– weil dem Anliegen entsprochen worden ist. 

 

Begründung 

 

Mit der Petition wird gefordert, dass die Abschlussbezeichnung „Diplom-Ökonom/-in“ in 

das Vermittlungssystem der Bundesagentur für Arbeit aufgenommen wird. 

Zur Begründung der Petition wird im Wesentlichen ausgeführt, dass der zur Auswahl 

stehende Abschluss „Bachelor“ nicht an das Volldiplom eines Diplom-Ökonomen 

heranreiche. Der Inhaber eines Diploms werde zum Inhaber eines Bachelor-Abschlusses 

herabgestuft. Dies sei eine Diskriminierung. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zu dem Vorbringen wird auf die Eingabe 

verwiesen.  

Die Eingabe wurde als öffentliche Petition auf der Internetseite des Petitionsausschusses 

eingestellt. Sie wurde durch 26 Mitzeichnungen unterstützt. Außerdem gingen 3 

Diskussionsbeiträge ein. 

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales – Gelegenheit gegeben, ihre Haltung zu der Thematik darzulegen. Das 

Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter anderem unter Einbeziehung der 

seitens der Bundesregierung angeführten Aspekte wie folgt zusammenfassen: 
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Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in seiner Stellungnahme dargelegt 

hat, wird die Abschlussbezeichnung „Diplom-Ökonom/in“ in die Datenbank der 

Bundesagentur für Arbeit übernommen und steht somit für die Fachverfahren der 

Bundesagentur für Arbeit (wie zum Beispiel JOBBÖRSE, Vermittlungssystem VerBIS, 

Statistik) als auch für wichtige Medien der Bundesagentur für Arbeit (zum Beispiel 

BERUFNET) zur Verfügung. Damit hat die Bundesagentur für Arbeit dem Anliegen der 

Petition in vollem Umfang entsprochen. 

Der Petitionsausschuss empfiehlt deshalb, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil 

dem Anliegen entsprochen worden ist. 


